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Index

32/06 Verkehrsteuern

Norm

ErbStG §2 Abs1 Z1;

GrEStG 1955 §1 Abs1 Z1;

GrEStG 1955 §3 Z2;

Rechtssatz

Leistungen, die ausschließlich in Erfüllung des geltend gemachten P7ichtteilsanspruches nach § 2 Abs 1 Z 1 ErbStG

erbracht werden, sind von der Grunderwerbsteuer gemäß § 3 Z 2 GrEStG 1955 befreit. Leistungen, die nicht im

Zusammenhang mit erbrechtlichen Ansprüchen erbracht werden, stehen mit einem Grundstückserwerb von Todes

wegen nicht im Zusammenhang, weswegen hinsichtlich dieser Leistungen die eben erwähnte Befreiungsbestimmung

nicht anwendbar ist. Vielmehr handelt es sich bei derartigen Leistungen um ein im Sinn des § 1 Abs 1 Z 1 GrEStG 1955

der Grunderwerbsteuer unterliegendes Rechtsgeschäft.
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